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Willkommen

Mit der heutigen GZ haben
zwei horbehinderte  Mit-
arbeiter die Leitung der Re-
daktion ibernommen: Regi-
| ne Kober und Walter Gnos.
Beide sind unseren Lesern
nicht unbekannt, beide ar-
beiten seit langerer Zeit mit
am 14tdgigen Erscheinen
unserer Zeitung. Regine Ko-
ber hat sich nicht nur als Ver-
fasserin von eigenen Artikeln
bewahrt, sie hat auch erfolg-
reich die Faden der admini-
strativen  Redaktionsaufga-
ben in die Hand genommen.
Walter Gnos, schon lange
bekannter «GZ-Sportjourna-
list», hat sich gekonnt in an-
dere redaktionelle Gebiete
eingearbeitet. Und beide ha-
ben sich schliesslich sorgfal-
tig auf ihre neue Aufgabe
vorbereitet.

Dennoch — ihr Schritt ist
mutig. Neben Beruf und Fa-
milie wird viel von ihnen ge-
fordert, ihre Freizeit wird
stark beansprucht werden.
Ich selbst bin aber sehr zu-
versichtlich. So tberlegt, wie
sie sich vorbereitet haben,
kann das nur gut kommen!
Viel Erfolg wiinsche ich bei-

den, ebenso wie «Jung»-
Redaktorin Lin lindro,
und viel Freude an der Arbeit.
Ein herzliches Dankeschén
darf an dieser Stelle nicht
fehlen: an Martin Hinter-
mann namlich. Als «Uber-
gangsredaktor» sollte er uns
aushelfen, wahrend mehr als
drei Jahren hat er dann dafir
gesorgt, dass die GZ regel-
massig, plnktlich und auch
noch lesenswert erschienen
ist.

Die neue Zeitung seit 1988
schliesslich ist sein Kind. Die
Gestaltung hat er professio-
nell angepackt und verwirk-
licht.

Martin Hintermann war nicht
immer und fir alle ein ange-
nehmer Redaktor. Er hat sei-
nen journalistischen Auftrag
ernst genommen und auch
«heisse Eisen» aufgegriffen.
Das ist die Pflicht eines Re-
daktors, das sollte man re-
spektieren.

Merci, Martin Hintermann,
und hoffentlich auf ein gele-
gentliches «Wiederlesen».

Hanspeter Keller,
Prasident SVG
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Bundesrat Cotti unterstiitzt
Pro-Infirmis-Sammlung

Auch behinderte Menschen sollen méglichst selbstandig und
unabhingig leben kéonnen. Mit dem Motto «Wohnen ohne
Schranken» macht Pro Infirmis im Rahmen ihrer diesjahri-
gen Sammlung auf einen Bereich aufmerksam, in dem noch

vieles getan werden muss.

Ich denke an den Abbau von
baulichen und finanziellen,
aber auch von menschlichen
Schranken.

Damit Menschen mit einer Be-
hinderung ihre Wohnform
wahlen kdonnen wie alle ande-
ren, braucht es auch Hilfsmit-
tel und spitalexterne Pflege-
dienste (Spitex) fur Pflege und
Haushalt, Transport- und Ent-
lastungsdienste und vieles
mehr.

Jeder und jede Betroffene hat
wieder andere Bedurfnisse,
und in jeder Region gibt es an-
dere Licken zu schliessen.
Solche Aufgaben kdénnen wir
nicht einfach dem Staat tber-
lassen. Wir brauchen vielmehr
Werke wie Pro Infirmis, die im
Einzelfall rasch und gezielt
helfen konnen und dariiber
hinaus immer wieder neue
Wege suchen, wie die Lebens-

Der Friihling ist da

Wohnen

qualitat behinderter Menschen
in der Schweiz ganz allgemein
verbessert werden kénnte.
Pro Infirmis steht behinderten
Menschen und ihren Angeho-
rigen mit rund 50 Beratungs-
stellen und 270 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern mit In-
formation, Beratung und fi-
nanzieller Hilfe zur Seite. Zur
Weiterfihrung ihrer zahlrei-
chen Dienstleistungen und
Projekte ist sie auf die Unter-
stlitzung der Bevolkerung an-
gewiesen.
Ich bitte Sie, liebe Mitbirge-
rinnen und Mitbilrger, die
wichtige Arbeit der Pro Infir-
mis mit einer Spende oder
einer Patenschaft zu unter-
stlitzen. Wir alle tragen Ver-
antwortung gegeniber den
Schwaécheren in unserer Ge-
sellschaft. Ich danke Ihnen.
Flavio Cotti, Bundesrat
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Habitat
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PRO INFIRMIS (3

Die bessere, lichtvolle Jahreszeit bricht an. Vorbei ist’s mit
Kélte und Finsternis. Naheliegend also, dem Winter den Gar-
aus zu machen, ihn am warmenden Feuer zu verbrennen.
Wenn es allgemach zu spriessen anhebt, ist auch der Gedan-
ke an die Fruchtbarkeit nicht weit. Und was sagen die Bau-

ernregeln?

Donnert’s im April, so hat der
Reif sein Ziel.

* * X X

Heller Mondschein im April
taugt dem Obst nicht viel.
Nasser April verspricht Friichte
viel.

* % xR

Aprilglécklein  bringen Mai-
glocklein.

* K X X

Aprilschnee st
Schafmist.

besser als

* KX X

Es ist kein April gut, er macht
noch jedem Stecken einen
Hut.

* K X X



	Bundesrat Cotti unterstützt Pro-Infirmis-Sammlung

